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Mitteilung an die Anteilinhaber 
 

 

Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH („die Verwaltungsgesellschaft“) hat mit 

Zustimmung der Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg („die 

Verwahrstelle“) beschlossen, zum 31. Dezember 2021 die folgenden Änderungen bezüglich der aufgeführten 

Fonds vorzunehmen: 

 

1. Allianz Euro Credit SRI Plus 

Überarbeitung von Buchstabe 3. d) und 3. e) der Anlagegrundsätze in nachfolgender Weise. Der Buchstabe 

3. f) der Anlagegrundsätze wird ersatzlos gestrichen. 

3. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden die folgenden auf der SRI-

Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet: 

d) Der Fonds investiert nicht in: 

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus 

Kraftwerkskohle oder konventionellem Öl und Gas oder aus nicht-konventionellen Aktivitäten im 

Zusammenhang mit Öl und Gas wie z.B. Exploration, Bergbau, Gewinnung, Vertrieb oder Raffination 

erwirtschaften oder der Bereitstellung entsprechender Ausrüstung oder Dienstleistungen erzielen. Die 

vorgenannten Ausschlusskriterien Ausschlusskriterien gelten nicht für Emittenten, die sich im Rahmen 

der Science Based Targets Initiative (SBTi) ein Ziel von deutlich unter 2 °C oder 1,5 °C gesetzt haben 

oder die sich im Rahmen der SBTi- „Business Ambition auf ein Ziel von 1,5 °C“ verpflichtet haben. 

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der 

Energieerzeugung auf Kohlebasis erzielen. Die vorgenannten Ausschlusskriterien gelten nicht für 

Emittenten, die sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) ein Ziel von deutlich unter 2 

°C oder 1,5 °C gesetzt haben oder die sich im Rahmen der SBTi- „Business Ambition auf ein Ziel von 1,5 

°C“ verpflichtet haben, oder 

- Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mehr als 50 % ihrer Einnahmen aus der 

nuklearen Energieerzeugung erzielen. Die vorgenannten Ausschlusskriterien gelten nicht für 

Emittenten, die sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) ein Ziel von deutlich unter 2 

°C oder 1,5 °C gesetzt haben oder die sich im Rahmen der SBTi- „Business Ambition auf ein Ziel von 1,5 

°C“ verpflichtet haben. 

e)  Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere staatlicher Emittenten von bzw. aus Ländern 

- welche die acht grundlegenden Übereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen 

Arbeitsorganisation über die Grundrechte und Prinzipien bei der Arbeit aufgeführt sind, nicht ratifiziert 

oder umgesetzt haben 

- welche nicht mindestens die Hälfte der 18 grundlegenden internationalen Menschenrechtsverträge 

ratifiziert oder in nationales Recht umgesetzt haben oder eine gleichwertige nationale Regelung 

getroffen haben 



- welche nicht dem Pariser Abkommen, der UN-Konvention über die biologische Vielfalt oder dem 

Atomwaffensperrvertrag beigetreten sind 

- mit einem besonders hohen Militärbudget von über 4% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des jeweiligen 

Landes 

- welche von der Financial Action Task Force (FATF) als Jurisdiktionen mit strategischen Mängeln in 

ihren Regimen zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung von 

Terrorismus und seiner Verbreitung angesehen werden 

- welche auf dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International einen Wert von 

unter 40/100 Punkten erreichen oder   

- welche mit einem Freedom-House-Index Wert von „nicht frei“ eingestuft werden. 

 

2. Allianz Pfandbrieffonds  

Überarbeitung des Anlageziels und der Anlagegrundsätze in nachfolgender Weise. 

Anlageziel 

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Pfandbriefmärkte im 

Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften, wobei ein Schwerpunkt der Anlagepolitik auf Anleihen, 

die ökologische oder soziale Merkmale aufweise können im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und 

verantwortungsvolle Anlage (SRI Strategie), liegt. 

 Anlagegrundsätze 

2. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden die folgenden auf der SRI 

Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet: 

 

a) Das Fondsvermögens wird in Vermögensgegenstände investiert, die den sozialen, ökologischen, 

geschäftlichen Verhaltens- und Governance-Merkmalen der SRI Strategie unterliegen bzw. diese 

erfüllen. Min. 90% des Werts des Fondsvermögens des Fonds werden durch ein SRI-Rating bewertet. 

Das Portfolio umfasst in dieser Hinsicht keine Derivate, die über kein SRI-Rating verfügen sowie keine 

Vermögenswerte, die ihrem Wesen nach nicht mit einem SRI-Rating versehen werden (z.B. Bargeld und 

Einlagen). 

b) Der Fonds investiert nicht unmittelbar in Wertpapiere: 

- die Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen oder die mehr als 10% ihrer Umsätze mit Waffen 

erzielen,  

die mehr als 10% ihrer Umsätze aus der thermischen Kohleförderung erzielen oder die mehr als 

20% ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,  

die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 5% ihrer Umsätze aus dem Vertrieb 

von Tabak erzielen. 

c) Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die hinsichtlich 

der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen stark umstritten sind. Sollte ein 

Unternehmen, das von einem unserer dedizierten Fonds für nachhaltige und verantwortungsvolle 

Anlagen gehalten wird, in eine ernsthafte Kontroverse über die UNGC- Prinzipien verwickelt werden, 

wird ein interner Prozess für eine Auseinandersetzung mit diesem Unternehmen angestoßen. Diese 

aktive Auseinandersetzung kann sich über mehrere Jahre hinziehen. Sollten diese Maßnahmen keine 

Änderung bewirken können, wird sich der Fonds von den gehaltenen Positionen trennen. 

 



 

Darüber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, zum 31. Dezember 2021 die nachfolgenden 

Änderungen vorzunehmen:  

 

1. Allgemeiner Ausschluss von bestimmten Emittenten  

Die nachfolgend aufgeführten Fonds verzichten auf direkte Anlagen in Wertpapiere von Emittenten, die 

nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft unerwünschte Geschäftsaktivitäten entfalten. Zu den 

unerwünschten Geschäftsaktivitäten gehören insbesondere die folgenden: 

- Bestimmte umstrittene Waffen: Die Art der umstrittenen Waffen, die in den Anwendungsbereich des 

Ausschlusses fallen, kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden und kann auf der Website 

https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy eingesehen werden. 

- Kohle: Emittenten, die eine Geschäftsaktivität im Zusammenhang mit Kohle ausüben, fallen nur dann 

in den Anwendungsbereich des Ausschlusses, wenn sie bestimmte quantitative Kriterien erfüllen. Diese 

Kriterien können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden und sind auf der Website 

https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy abrufbar. 

  

Fonds Fonds 

Allianz Pfandbrieffonds CB Geldmarkt Deutschland I 

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit  VermögensManagement RentenStars 

 

Die überarbeiteten Verkaufsprospekte sind ab dem Datum des Inkrafttretens für Anteilinhaber am Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt / Main, der Zweigniederlassung der Verwaltungsgesellschaft in 

Luxemburg und bei den Informationsstellen in Luxemburg (State Street Bank International GmbH, 

Zweigniederlassung Luxemburg) und in den Ländern, in denen der entsprechende Fonds zum öffentlichen 

Vertrieb zugelassen ist, einsehbar bzw. kostenfrei erhältlich. 

 
Senningerberg, November 2021   Luxemburg, November 2021 

 
 

Die Verwaltungsgesellschaft   Die Verwahrstelle  

       


